Entschließung des Europäischen Parlaments zur Angleichung bestimmter Bereiche des Privatrechts der Mitgliedstaaten

vom 6. Mai 1994, ABl. C 205 vom 25. 7. 1994, S. 518

Das Europäische Parlament,

· aufgrund von Artikel 148 der Geschäftsordnung,

· in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Recht und Bürgerrechte (A3-0329/94),
A. in der Erwägung, daß die Gemeinschaft in mehreren Bereichen bereits eine Angleichung des Privatrechts vorgenommen hat,

B. in der Erwägung, daß es in seiner Entschließung vom 26. Mai 1989 gefordert hat, daß mit den erforderlichen Vorbereitungsarbeiten zur Ausarbeitung eines einheitlichen Europäischen Gesetzbuches für das Privatrecht begonnen wird,

C. in der Erwägung, daß die Kommission diese Vorbereitungsarbeiten noch nicht durchgeführt hat,

D. in der Erwägung, daß die allmähliche Angleichung bestimmter Bereiche des Privatrechts für die Vollendung des Binnenmarktes von wesentlicher Bedeutung ist,

1. fordert die Kommission auf, die Arbeiten im Zusammenhang mit der möglichen Ausarbeitung eines einheitlichen Europäischen Gesetzbuches für das Privatrecht in Angriff zu nehmen;

2. fordert die Einsetzung eines Ausschusses, der sich aus qualifizierten Wissenschaftlern zusammensetzt, zur Unterbreitung von Vorschlägen betreffend die Prioritäten für eine kurzfristig vorzunehmende teilweise Angleichung und eine langfristige allgemeinere Angleichung;

3. ist der Ansicht, daß die Union die weltweite oder innereuropäische Angleichung und Vereinheitlichung in Organisationen wie UNIDROIT, UNCITRAL und dem Europarat fördern könnte;

4. hält es für zweckmäßig, den „Ausschuß für europäisches Vertragsrecht“, besser bekannt unter der Bezeichnung „ Lando-Ausschuß“, auch weiterhin in seinen Arbeiten zur Angleichung des Vertragsrechts zu unterstützen;

5. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

